
 

 

  

Im Internet unter www.amt-guestrow-land.de/bekanntmachungen am 18.05.2018 veröffentlicht. 

 



Inkrafttreten 

(1) Diese 1. Änderung der Friedhofsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Sie kann jederzeit ergänzt und abgeändert werden. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser 1. Änderung behalten die nicht geänderten 
Bestimmungen der gültigen Friedhofsordnung vom 12.02.2015 ihre Rechtskraft. 

Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Tarnow am 21.02.2018 

"(Siegel) tsronlkihfcaPMJHG

(Pastor Jonas Görlich) 

Vorsitzendes oder stellvertretendes 
vorsitzendes Mitglied des Kirchenge-
meinderates 

(.Marion Hanika) 

weiteres Mitglied des Kirchenge-
meinderates 

Der Beschluss über die 1. Änderung wurde vom 
Kirchenkreis Mecklenburg genehmigt am rr-.'f. 

i-Lutherischen 


